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Norm

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

UGB §164;

1. UGB § 164 heute

2. UGB § 164 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. UGB § 164 gültig von 01.03.1939 bis 31.12.2006

Rechtssatz

Für die Frage, ob ein Kommanditist sich in einer solchen Weise aktiv im Unternehmen betätigt, dass er der

P?ichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG unterliegt, kommt es nach der Rechtsprechung wesentlich auf den

Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnisse an und nicht auf die Ein?ussmöglichkeiten hinsichtlich der

gesellschaftsvertraglichen Grundlagen (vgl. dazu das hg. Erkenntnis vom 2. Mai 2012, 2009/08/0182).Für die Frage, ob

ein Kommanditist sich in einer solchen Weise aktiv im Unternehmen betätigt, dass er der P?ichtversicherung nach

Paragraph 2, Absatz eins, ZiCer 4, GSVG unterliegt, kommt es nach der Rechtsprechung wesentlich auf den Umfang

seiner Geschäftsführungsbefugnisse an und nicht auf die Ein?ussmöglichkeiten hinsichtlich der

gesellschaftsvertraglichen Grundlagen vergleiche dazu das hg. Erkenntnis vom 2. Mai 2012, 2009/08/0182).
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